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D/1177/2026

Verordnung
des Gemeinderates der Marktgemeinde Sillian vom 6. Mai 2026

über die Einrichtung einer Fußgängerzone während der Sommersaison

Aufgrund des § 76a in Verbindung mit dem § 94d Z. 8 der Straßenverkehrsordnung 1960 
(StVO1960) BGBl.Nr. 159, zuletzt geändert durch das Gesetz BGBl. I Nr. 52/2024, wird im 
eigenen Wirkungsbereich der Gemeinde gemäß StVO zur Gewährleistung der Sicherheit, 
Leichtigkeit und Flüssigkeit des Verkehrs, insbesondere des Fußgängerverkehrs, verordnet:

§1
Fußgängerzone

Die Gemeindestraße auf Gp. 1263, KG Sillian, vom nordöstlichen Eck der Gp. 123, KG 
Sillian, bis zur südlichen Einmündung der Gp. 106, KG Sillian, in die betreffende 
Gemeindestraße wird nach § 76a StVO 1960 vom 01.05. bis 15.09. jeden Jahres dauernd 
dem Fußgängerverkehr vorbehalten und als Fußgängerzone gemäß beiliegender 
Planbeilage (1), welche einen integralen Bestandteil dieser Verordnung bildet, ausgewiesen. 

§2
Ausnahmen

Ausgenommen von den in einer Fußgängerzone geltenden gesetzlichen Verboten, 
insbesondere vom Verbot eines jeglichen Fahrzeugverkehrs, sind:

1. Radfahrer
§ 3

Kundmachung
Diese Verordnung ist nach § 44 Abs. 1 StVO in Verbindung mit § 76a StVO wie folgt 
kundzumachen:

1. Hinweiszeichen „FUSSGÄNGERZONE“ gemäß § 53 Z. 9a StVO
2. Hinweiszeichen „ENDE EINER FUSSGÄNGERZONE“ gemäß § 53 Z. 9b StVO, 

jeweils auf der Rückseite der Verkehrszeichen nach Z. 1 oder mittels gesondertem 
Verkehrszeichen

3. Zusatztafel §54/5 „Radfahrer ausgenommen“

§ 4
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt mit dem Aufstellen der entsprechenden Verkehrszeichen in Kraft. Der 
Zeitpunkt der Aufstellung der Verkehrszeichen ist in einem Aktenvermerk gemäß § 16 AVG 
1991 festzuhalten.

Sillian, am 8. Mai 2026

Für den Gemeinderat:
Der Bürgermeister:

Franz Schneider

Kundgemacht gem. § 60 der TGO 2001 idgF
Die Kundmachung erfolgte am 08.05.2026
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